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Vierte Durchführungsbestimmung
zum Gesetz über die weitere Verbesserung
der Lage der ehemaligen Umsiedler in der 

Deutschen Demokratischen Republik.

Vom 20. März 1951

Auf Grund des § 15 des Gesetzes vom 8. Septem
ber 1950 über die weitere Verbesserung der Lage 
der ehemaligen Umsiedler in der Deutschen Demo
kratischen Republik (GBl. S. 971) wird im Einver
nehmen mit den zuständigen Fachministerien fol
gendes bestimmt:

Zum § 4 des Gesetzes (Hilfe für Neubauern-Umsiedler)

§ 1
(1) Bedürftig sind Neubauern-Umsiedler, die noch 

nicht im Besitze einer Milchkuh oder eines hochtra
genden Jungrindes sind und sich diese nicht aus 
eigenen Mitteln anschaffen können.

(7) Der Antrag auf Zuweisung einer Milchkuh 
oder einer tragenden Färse sowie auf Bewilligung 
eines Kredites ist durch den Neubauern-Umsiedler 
schriftlich bei seinem Bürgermeister einzureichen, 
der auf diesem Antrag die Bestätigung der Umsied
lereigenschaft vornimmt. Mit der Stellungnahme 
des Bürgermeisters und des Vorsitzenden der VdgB 
(BHG) — Ortsvereinigung — versehen, geht der An
trag über den Rat des Kreises an das Ministerium 
für Land- und Forstwirtschaft des Landes, das über 
den Antrag entscheidet und den Antragsteller be
nachrichtigt.

§ 2
(1) Der für den Ankauf notwendige Kredit wird 

in Höhe des jeweils rechtlich zulässigen Preises der 
betreffenden Zuchtwertklasse gewährt und ist als 
mittelfristiger Kredit von der Deutschen Investi
tionsbank über die Deutsche Bauernbank bereitzu
stellen. Die Deutsche Bauernbank stellt die Kredit
beträge den Landesgenossenschaftsbanken, diese 
wiederum den VdgB Bäuerlichen Handelsgenossen
schaften e. G. zur Verfügung.

(2) Die Hergabe des Kredites darf nicht von et
waigen sonstigen Kreditverpflichtungen des Neu
bauern bei der VdgB Bäuerliche Handelsgenossen
schaft e. G. abhängig gemacht werden.

(3) Die Kredithergabe erfolgt durch die für den 
Kreditnehmer örtlich zuständige VdgB Bäuerliche 
Handelsgenossenschaft e. G. Zu diesem Zwecke hat 
der Neubauer dieser die Genehmigung des Ministe
riums für Land- und Forstwirtschaft des Landes ge
mäß § 1 einzureichen und einen Schuldschein auszu
fertigen.

(4) Die VdgB Bäuerliche Handelsgenossenschaft 
e. G. vergütet daraufhin dem Verkäufer den Rech
nungsbetrag zuzüglich eines Zuschlages von 300,— 
DM je angekaufte Kuh oder tragende Färse.

(5) Das Ministerium der Finanzen der Deutschen 
Demokratisdien Republik stellt der Deutschen Bau
ernbank zur Auszahlung der Zuschläge die erforder
lichen Mittel bereit, die sie über die Landesgenos
senschaftsbanken den VdgB Bäuerliche Handelsge
nossenschaften e. G. zur Verfügung stellt.

(6) Der Neubauern-Umsiedler darf bis zur yollen 
Rückzahlung des Kredites die ihm zu Eigentum

übertragene Kuh oder tragende Färse nur mit Zu
stimmung der Deutschen Bauernbank veräußern 
oder verpfänden.

(7) Die Rückzahlung des Kredites hat in zwölf 
vierteljährlichen gleichen Raten zu den Quartals
ersten zu erfolgen. Die erste Rate ist an dem Quar
talsersten fällig, der mindestens 8 Wochen nach der 
Kreditgewährung liegt. Die Rückzahlungsbeträge 
sind an das den Kredit verwaltende Institut zu 
zahlen.

(8) Nach Abschluß der Ankaufsaktion legt die
Deutsche Bauernbank dem Ministerium der Finanzen 
der Deutschen Demokratischen Republik Rechnung 
über die aus dem Staatshaushalt gestellten Mittel. 
Dasselbe gilt für den von der Deutschen Investitions
bank bereitgestellten Kreditbetrag. Die Abrechnun
gen sind länderweise zu gliedern und von den Mini
sterien für Land- und Forstwirtschaft der Länder zu 
bestätigen. g g

Der Ankauf der Kühe oder tragenden Färsen er
folgt nach folgenden Grundsätzen:

1. Es dürfen grundsätzlich nur Wirtschaften ver
kaufen, bei denen die Erfüllung des Viehhalte- 
planes bei Kühen und Rindern insgesamt für 
das Jahr 1951 gesichert ist. Der Verkäufer hat 
diesen Nachweis dem Bürgermeister gegenüber 
zu führen.

2. Nur voll nutzungstaugliche Rinder im Alter 
von 2V2 bis zu 5 Jahren dürfen verkauft wer
den; Färsen müssen tragend sein.

3. Der Verkäufer erhält:
a) für weibliche Nutzrinder, einschl. weiblicher 

Zuchtrinder, den jeweils geltenden recht
lich zulässigen Preis der festgelegten Zucht- 
v rtklasse, die von einer Kommission, be
stehend aus dem Referenten für Viehwirt
schaft beim Rat des betreffenden Kreises — 
Abteilung Landwirtschaft —, dem Kreis- 
Viehwirtschaftsberater und dem Sachbear
beiter für Nutzvieh im Abwicklungsbüro 
der Genossenschaften bei der VdgB (BHG) 
— Kreisverband — festzusetzen ist;

b) einen Zuschlag von 300,— DM je Kuh oder 
tragende Färse zum Verkaufspreis aus Mit
teln des Staatshaushaltes;

c) die volle Anrechnung des tatsächlichen Ge
wichtes des verkauf ten Tieres auf die Pflicht
ablieferung von Schlachtvieh gemäß § 19 
Abs. 1 Buchst, a der Verordnung vom 15. 
Februar 1951 über die Pflichtablieferung 
und den Aufkauf landwirtschaftlicher Er
zeugnisse (GBl. S. 107);

d) ein Bezugsrecht von 500 kg Futtergetreide 
oder die Möglichkeit der Anrechnung auf die 
Pflichtablieferung von Getreide gemäß der 
vorgenannten Bestimmung.

4. Der Käufer zahlt nur denNutzvieh- oderZucht- 
vieh-Marktpreis und übernimmt nicht das Ab
lieferungssoll für das gekaufte Tier.

§ 4
(1) Die Ministerien für Land- und Forstwirtschaft 

der Länder lenken das Aufkommen und die Vertei
lung der für Neubauern-Umsiedler vorgesehenen 
10 000 voll nutzungstauglichen Milchkühe oder tra-


